
BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 
107 • 

Bundeswirtschaftskammer . A-1 045 Wien· Postfach 

An das 
Präsidi um des 
Nationalrates 
Parlament 

1017 Wien 

Ihre Zahl/Nachricht vom 

Betrifft Gf.1ETZENTVv vb� --I 
, "rll\ 0 -r�(�C L�l ,L ................................. -..... '" .. ' ....... .. 

:. Datum: 7. JAN. 1932 

I \lelleilt J .. ,:L.JL1� __ · .. I :I; �2 4� 
s1fs�%P)ll9'i�Yr;bßi�r /PH 
Dr. Strimitzer 

Bitte Durchwah4lf�ten 

Tel. 501 05/ 240 
Fax 502 06/ 

§���urf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Landarbeitsgesetz und das Land- und forst
wirtsehaftli ehe Berufsausbildungsgesetz 
geändert werden. 

In der Beilage übermi tteln wir Ihnen 25 Ausferti gungen unse

rer an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales abgegebenen 

Stell ungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mi t dem das Land

arbeitsgesetz und das Land- und forstwirtsehaftliehe Berufsaus

bildungsgesetz geändert werden zur gefälligen Kenntnisnahme und 

Verwendung. 

Beilagen 

Wiedner Hauptstraße 63 
A-1045 Wien 

Telex 111871 BUKA 

; GEWERBLI CHEN WIRTSCHAFT 

Telegrammadresse 
BUWIKA 

Creditanstalt-Bankverein 
Konto Nr. 0020-95032/00 
BLZ 11000 

DVR 
0043010 
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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 
107 

Bundes'Nlrtschaftskammer A- 1 045 Wien Postfach 

An das 
Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 
1010 Wien 

��.Z���lIif�J1� 1 
17.10.1991 

SjrsWftt�CPPf}��f!r /PH 
Dr. Strimitzer 

��urf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Landarbeitsgesetz und das Land- und forst
wi rtschaftli ehe Berufsausbildungs gesetz 
geändert werden. 

�;n12. 1991 

Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft gestattet sich, 

zum im Betreff genannten Entwurf folgende Stellungnahme abzuge

ben: 

Bei Durchsicht des Entwurfs fällt auf, daß einige Bestimmun

gen in Anlehnung an das gewerbliche Berufsausbildungsgesetz um

formuliert wurden. Dabei ist bemerkenswert, daß die bisher schon 

vorhandenen, für die Dienstgeber gegenüber den gewerblichen Lehr

berechtigten strengeren Bestimmungen aufrecht erhalten bleiben. 

Da wir für die Zukunft verhindern wollen, daß das Land- und 

forstwirtschaftliehe Berufsausbildungsgesetz für eine Novellie

rung des Berufsa usbi 1 dungs gesetzes ein Präjudiz für verschärfte 

Bestimmungen darstellen könnte, und es auch nicht recht einsich

tig ist, warum für land-.und forstwirtschaftliche Lehrberechtigte 

strengere Regelungen gelten sollen als für gewerbliche verlangen 

wir daher, daß das Land- und forstwirtschaftliehe Berufsausbil

dungsgesetz in fol genden Bestimmungen auch inhal tli eh an das Be

rufsausbildungsgesetz angepaßt wird. 

Wl9dner Hauptstraße 63 

A-1045Wien 
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Konto Nr. 0020-95032/00 
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Gemäß � 133 Abs. 1 Z. 1 li t. c des Entwurfes kann das Lehr

verhältnis vor Ablauf der Lehrzeit rechtswirksam nur aus wichti

gen Gründen gelöst werden. Solche sind insbesondere auf Seite des 

Lehrberechtigten, wenn der Lehrling die Arbeit wiederholt unbe

fugt verlassen hat oder beharrlich seine Pflichten vernachläßigt. 

Gemäß � 15 Abs. 3 lit. e BAG kann der Lehrberechtigte das 

Lehrverhäl tnis vorzei ti g auflösen, wenn der Lehrling seinen Lehr

platz unbefugt verläßt. Hier wird kein wiederholtes unbefugtes 

Verlassen verlangt. Die im � 15 Abs. 3 BAG angeführten Gründe 

sind taxati v aufgezähl t, während im � 133 des vorli egenden Ent

wurfes die Gründe demonstrativ aufgezählt werden. 

Im � 133 Abs. 1 Z. 1 Li t. e des Entwurfes wird vorgeschla

gen, daß der Lehrberechti gte das Lehrverhäl tnis vorzei ti g aufl ö

sen kann, wenn der Lehrling durch mehr als drei Monate in Haft 

gehalten wird. Die analoge Bestimmung im � 15 Abs. 31it. a BAG 

sieht vor, daß der Lehrberechtigte das Lehrverhältnis vorzeitig 

auflösen kann, wenn der Lehrling länger als einen Monat in Haft -

ausgenommen Unters uchungshaft - gehal ten wird. 

Auftragsgemäß werden 25 Exemplare dieser Stellungnahme dem 

Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Der Generalsekretär: 

(Ll�'U�� 
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